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Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Änderung des Investitionsbankgesetzes und des Landesverwal-

tungsgesetzes 

A. Problem  

1. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ist eine Anstalt des öffentli-

chen Rechts in alleiniger Trägerschaft des Landes Schleswig-Holstein. Das 

Land hat aufgrund der staatlichen Garantien in § 4 Investitionsbankgesetz 

(IBG), wie der Anstaltslast, der Gewährträgerhaftung und der Refinanzierungs-

garantie, eine besondere Verantwortung für die IB.SH als herausragendes Lan-

desförderinstitut mit einer Bilanzsumme von 20,6 Mrd. Euro und 625 Beschäf-

tigten.  

Als 100 %-Träger und Eigentümer der IB.SH benötigt das Land angemessene 

Steuerungskompetenzen bei eigentümerbezogenen und haushaltswirksamen 

Entscheidungen der IB.SH. 

§ 65 Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 112 Abs. 2, S. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) 

fordert insoweit für Beteiligungen des Landes an einem privaten Unternehmen 

oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts einen angemessenen 

Einfluss des Landes, insbesondere im Aufsichtsorgan.  

Die Einflussmöglichkeiten des Landes im Verwaltungsrat (VwR) der IB.SH sind 

jedoch aus rechtlichen Gründen beschränkt.  

Als Förderinstitut ist die IB.SH ein Kreditinstitut i.S.d. des § 1 Abs. 1, S. 1 des 

Kreditwesengesetzes (KWG). Für die IB.SH gelten zusätzlich – neben den 

Standards des Beteiligungshandbuchs Schleswig-Holstein (BHB) und des Cor-

porate Governance Kodexes Schleswig-Holstein (CGK-SH) für die Tätigkeit 

von Aufsichtsorganen – die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Mitglie-

der in Aufsichtsorganen von Kreditinstituten, insbesondere zur Sachkunde und 

Interessenkonflikten.  

In Anbetracht dieser rechtlichen Rahmenbedingungen sind die Mandate der 

Mitglieder des VwR der IB.SH persönliche Mandate, die von den Landesvertre-

terinnen und Landesvertretern im VwR unabhängig und weisungsfrei im Inte-

resse des Unternehmens mit der gebotenen fachlichen Expertise ausgeübt wer-

den müssen. Ein angemessener Einfluss des Landes im VwR der IB.SH ist 
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rechtlich somit nur eingeschränkt in den Grenzen des Unternehmensinteresses 

möglich.  

Aufgrund der Bedeutung der IB.SH als Landesförderinstitut und der Maßgabe 

aus § 65 Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 112 Abs. 2, S. 1 LHO benötigt das Land neben 

seinen Mandaten im VwR der IB.SH zusätzliche Steuerungsinstrumente zur 

Wahrnehmung seiner öffentlichen Interessen als Eigentümer der IB.SH.   

 

Daher sollen bei den Unternehmen des Landes Gewährträgerversammlungen 

(GTV) in Ergänzung zum Verwaltungsrat errichtet werden, um den Informati-

onsfluss zum Parlament zu gewährleisten und die öffentlichen Interessen zu 

wahren. 

Bei der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten wurde durch das Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Anstalt Schleswig-Holstei-

nische Landesforsten vom 01. Juli 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 374) eine GTV er-

richtet. Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) wurde bereits zuvor 

mit dem Gesetz zur Neuordnung der Hochschuldmedizin vom 14. März 2017 

(GVOBl. Schl.-H. S. 142) eine GTV implementiert.  

Bei der IB.SH gibt es keine GTV. Die Organe der IB.SH sind gemäß § 11 Abs. 1 

des IBG der Vorstand und der VwR. 

 

2. Die Regelung zur Besetzung des VwR in § 11 Abs. 3 IBG berücksichtigt nicht 

hinreichend die Höhe der Kapitalbeteiligung des Landes von 100 % und das 

unbegrenzte Haftungsrisiko des Landes aus der Anstaltslast, der Gewährträ-

gerhaftung und der Refinanzierungsgarantie. 

Obwohl der VwR der IB.SH insgesamt mit zwölf Mitgliedern besetzt ist, sind 

dem Land im VwR nur sechs der zwölf Mandate zugeordnet.  

Daneben sind die Betriebsangehörigen der IB.SH mit vier Mitgliedern und die 

IHK Schleswig-Holstein (Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskam-

mern Flensburg, Kiel und Lübeck) und die Arbeitsgemeinschaft der kommuna-

len Landesverbände (KLV) mit jeweils einem Mandat vertreten.  

Das Land hat im VwR keine Stimmenmehrheit, sondern lediglich über den Vor-

sitz im VwR, der einer Vertreterin oder einem Vertreter des Finanzministeriums 

obliegt, bei Stimmengleichheit ein Letztentscheidungsrecht (§ 11 Abs. 5 IBG).  
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Zudem ist die aktuelle Besetzungsregelung des VwR aus Sicht des Landes zu 

starr, um den VwR im Hinblick auf seine Aufgaben und die aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen an die Mitglieder eines Aufsichts- und Kontrollorgans gemäß 

§ 25d KWG effektiv mit Expertinnen und Experten besetzen zu können.  

 

3. Die Regelung der staatlichen Aufsicht über die IB.SH in § 17 IBG ist unüber-

sichtlich. Die Zuständigkeit für die Aufsicht ist aufgrund eines 2014 erfolgten 

Wechsels der Rechtsaufsicht aus dem Geschäftsbereich des Wirtschaftsminis-

teriums in den Geschäftsbereich des Finanzministeriums (Bekanntmachung 

des Ministerpräsidenten im GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 34) in einer Fußnote ge-

regelt. Zudem sind Umfang und Befugnisse der Aufsicht nicht transparent und 

erschließen sich erst durch Verweise auf andere Gesetze. 

 

4. Die Regelung der formell-rechtlichen Insolvenzunfähigkeit der IB.SH erfolgte 

2016 durch eine Änderung von § 52 Landesverwaltungsgesetz (im Folgenden 

mit LVwG abgekürzt) und war für die IB.SH im Hinblick auf die Neuregelung in 

§ 46 f KWG seinerzeit eine schnelle und zielführende Lösung (s. Drs. 18/4000). 

Aus rechtsdogmatischer Sicht ist sie dort aber nicht richtig verortet.  

 

B. Lösung 

Änderung des Investitionsbankgesetzes 
1. Zur „angemessenen“ Wahrnehmung der Eigentümerinteressen des Landes 

i.S.v. § 65 Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 112 Abs. 2, S. 1 LHO wird bei der IB.SH (wieder) 

eine GTV eingerichtet. Ein eigentümerorientiertes Unternehmensorgan gibt es 

bei der IB.SH nach Abschaffung der GTV im Jahr 2011 nicht mehr. Man war 

seinerzeit der Ansicht, bei der IB.SH als Anstalt mit nur einem Träger auf eine 

GTV verzichten zu können und somit einen Beitrag zur Verschlankung der Ver-

waltung zu leisten (s. Drs. 17/741).  

Unter Berücksichtigung von Corporate Governance Aspekten ist aber auch bei 

Anstalten mit nur einem Träger eine GTV sinnvoll und zielführend, um das Lan-

desinteresse als Träger einer Anstalt in einem vom VwR getrennten, eigenem 

Organ hinreichend wahrnehmen und steuern zu können und gleichzeitig das 
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Spannungsfeld zwischen Unternehmens- und Landesinteresse im VwR als Auf-

sichts- und Überwachungsorgan aufzulösen.  

Allein eine Erhöhung der Anzahl der Landesvertreterinnen und Landesvertreter 

im VwR der IB.SH, um eine Stimmenmehrheit des Landes zur Wahrnehmung 

eines angemessenen Einflusses sicherzustellen, wäre keine zielführende Alter-

native zur Einführung einer GTV. Im Gegensatz zu den bevollmächtigten Ver-

tretern in einer GTV sind die Mitglieder des VwR nicht an Weisungen der sie 

entsendenden Gebietskörperschaft gebunden, da sie persönliche Mandate ha-

ben, die sie aus aufsichtsrechtlichen Gründen frei von Interessenkonflikten aus-

üben müssen. Zudem soll der VwR als Aufsichtsorgan das operative Geschäft 

der IB.SH überwachen. Aufgrund der Komplexität der Bankenregulatorik ist es 

daher zielführender, den VwR mit fachkundigen Expertinnen und Experten zu 

besetzen und die landespolitischen Interessen in der GTV zu verfolgen.   

Nach dem Gesetzentwurf besteht die GTV aus vier Vertreterinnen oder Vertre-

tern des Landes, die vom Finanzministerium bevollmächtigt werden die Eigen-

tümerrechte des Landes als Träger der IB.SH wahrzunehmen. Den Vorsitz in 

der GTV hat die Vertreterin oder der Vertreter des Finanzministeriums. Die GTV 

beschließt einstimmig.  

 

2. Der Beteiligungshöhe und dem Haftungsrisiko des Landes wird durch eine neue 

Besetzungsregelung des VwR Rechnung getragen.  

Zudem wird die Anzahl der Mitglieder des VwR vor dem Hintergrund der Ein-

führung der GTV von zwölf auf insgesamt acht Mitglieder reduziert, von denen 

sechs Vertreterinnen oder Vertreter des Landes Schleswig-Holstein und zwei 

Vertreterinnen oder Vertreter der Betriebsangehörigen der IB.SH sind.  

Im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Mitglieder in Auf-

sichtsorganen von Kreditinstituten nach § 25d KWG und unter Beachtung der 

Belange der IB.SH als herausragendes vom Land getragenes Förderinstitut soll 

allein das Land zu Beginn einer jeden vierjährigen Amtsperiode entscheiden, 

wer neben den gewählten Beschäftigtenvertreterinnen und -vertretern Mitglied 

im VwR der IB.SH sein soll. Der Wortlaut spricht nicht mehr von Vertreterinnen 

und Vertretern der Landesregierung, sondern von Vertreterinnen und Vertretern 

des Landes. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, externe fachkundige Exper-

tinnen und Experten aus der Finanz- und Wirtschaftsbranche als Vertreterinnen 
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und Vertreter des Landes für den VwR zu bestellen. Näheres dazu wird die 

Satzung regeln.  

Wie viele Mandate das Land landesintern und extern vergibt, ist im IBG und der 

Satzung bewusst offengelassen und steht im Ermessen des Landes. Die Ent-

scheidung ist von den aufsichtsrechtlichen Regelungen im KWG und der Auf-

sichtspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ab-

hängig und davon, inwieweit das Land in seinen eigenen Reihen über geeignete 

Personen verfügt. Landesintern sind nicht nur – wie bisher üblich - geeignete 

Staatssekretärinnen und Staatssekretäre zu berücksichtigen. Auch andere ge-

eignete Personen aus der Ministerialverwaltung können vom Land als Mitglied 

des VwR bestellt werden, wenn sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen er-

füllen und insbesondere über die erforderliche Sachkunde verfügen.  

Die IHK und die KLV sind künftig nicht mehr von Gesetzes wegen im VwR ver-

treten. Vertreterinnen und Vertreter der IHK und der KLV können aber als Trä-

ger eines Landesmandats vom Land für den VwR bestellt werden, wenn die von 

IHK und KLV vorgeschlagenen Personen die aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen sowie die Vorgaben des Landes zur paritätischen Gremienbesetzung erfül-

len. Den Vorsitz im VwR hat weiterhin die Vertreterin oder der Vertreter des 

Finanzministeriums.  

Die Verkleinerung des VwR bei gleichzeitiger Einrichtung einer GTV ist sach-

gerecht. Ein Organ mit zwölf Personen bedarf grundsätzlich eines höheren Ko-

ordinationsaufwandes als eines mit acht Personen. Zudem kann der VwR seine 

Kontroll- und Überwachungsfunktion besser wahrnehmen, wenn er zielgerichtet 

mit Mitgliedern besetzt ist, die über die erforderliche Expertise und Zeit verfü-

gen.  

 

3. § 17 IBG wird aus Gründen der Transparenz und einer besseren Verständlich-

keit neu gefasst. Neben der Zuständigkeit für die Aufsicht werden auch der 

Umfang der Aufsicht und die Befugnisse der Aufsicht klar geregelt.  

 

4. In § 4 IBG wird in einem neu hinzuzufügenden Absatz 4 geregelt, dass ein In-

solvenzverfahren über das Vermögen der Investitionsbank unzulässig ist.  
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Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 
Aufgrund der Regelung der Insolvenzunfähigkeit der IB.SH im Anstaltserrichtungsge-

setz ist § 52 S. 3 LVwG um den Hinweis auf anderweitige gesetzliche Regelungen zu 

ergänzen und § 52 S. 4 LVwG zu streichen.  

 

C. Alternativen  

Keine.  

D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

1. Kosten 

Dem Land entstehen unmittelbar keine zusätzlichen Kosten. Sofern das Land 

von der Möglichkeit Gebrauch macht, Landesmandate mit externen Expertin-

nen und Experten zu besetzen, fallen ggf. Kosten für die Zahlung von Auf-

wandsentschädigungen an.  

 

2. Verwaltungsaufwand 

Dem Land entsteht durch die Einführung einer GTV ein zusätzlicher Verwal-

tungsaufwand, der durch das vorhandene Personal abgedeckt wird.  

Der mit der Neuorganisation der Organe der IB.SH verbundene Verwaltungs-

aufwand ist hinsichtlich der Bedeutung der IB.SH als zentrales Förderinstitut 

des Landes, der Beteiligungshöhe des Landes von 100 % und dem unbegrenz-

ten Haftungsrisiko des Landes aus der Anstaltslast, der Gewährträgerhaftung 

sowie der Refinanzierungsgarantie gerechtfertigt und verhältnismäßig. Mit einer 

Bilanzsumme von derzeit 20,6 Mrd. Euro und 625 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern (Stand 31.12.2019) ist die IB.SH eines der bedeutendsten Landesunter-

nehmen. 

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Keine.  
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E. Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Entfällt.  

F. Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung 

Der Landtag wird zeitgleich mit der Einleitung des Beteiligungsverfahrens und der An-

hörung von dem Gesetzentwurf unterrichtet werden.  

 

G. Federführung  

Finanzministerium 
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Gesetz zur Änderung des Investitionsbankgesetzes und des  
Landesverwaltungsgesetzes 

Vom … 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 
Artikel 1 

Änderung des Investitionsbankgesetzes 
Das Investitionsbankgesetz vom 7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), geändert durch 

Gesetz vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Ressortbezeichnung zu-

letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie 

folgt geändert: 

 

1. In § 2 Absatz 4 wird das Wort „Landesregierung“ durch das Wort „Gewährträger-

versammlung“ ersetzt.  

2. § 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

„Der Erlass und die Änderung der Satzung obliegen der Gewährträgerver-

sammlung; sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß § 17 

Absatz 1 Satz 2.“  

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Refinanzierungsgarantie“ ein 

Komma und die Wörter „Unzulässigkeit des Insolvenzverfahrens“ angefügt. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

„(4) Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Investitionsbank Schleswig-

Holstein ist unzulässig.“ 

4. In § 6 Absatz 2 Nummer 3 wird an das Wort „andere“ der Buchstabe „n“ ange-

fügt.  

5. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird neu gefasst: 

„(1) Organe der Investitionsbank Schleswig-Holstein sind der Vorstand, der 

Verwaltungsrat und die Gewährträgerversammlung.“  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird neu gefasst: 
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„Die Mitglieder des Vorstandes werden für längstens fünf Jahre auf Empfeh-

lung des Verwaltungsrates von der Gewährträgerversammlung bestellt.“ 

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Verwaltungsrates“ die Wörter „und der 

Gewährträgerversammlung“ eingefügt.  

c) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst:  

„(3) Der Verwaltungsrat besteht aus acht stimmberechtigten Mitgliedern, von 

denen sechs Vertreterinnen oder Vertreter des Landes Schleswig-Holstein 

und zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Betriebsangehörigen der Inves-

titionsbank Schleswig-Holstein sind. Den Vorsitz im Verwaltungsrat hat die 

Landesvertreterin oder der Landesvertreter des Finanzministeriums. Die 

Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates 

mit beratender Stimme und ohne Stimmrecht teil. Näheres bestimmt die Sat-

zung. 

(4) Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt vier Jahre. Die Ver-

treterinnen und Vertreter des Landes werden vom Land bestellt. Die Vertre-

terinnen und Vertreter der Betriebsangehörigen der Investitionsbank Schles-

wig-Holstein werden nach einer von der Gewährträgerversammlung zu er-

lassenden Wahlordnung von der Gesamtheit der Betriebsangehörigen der 

Investitionsbank Schleswig-Holstein in den Verwaltungsrat gewählt. Nähe-

res bestimmt die Satzung.“ 

d) In Absatz 5 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

„Angelegenheiten des Verwaltungsrates sind vertraulich zu behandeln.“ 

e) Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:  

„(6) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 

Der Verwaltungsrat ist insbesondere zuständig für:  

1. die Einrichtung von Ausschüssen, deren Zusammensetzung und Aufga-

ben, 

2. den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung für sich und die 

Ausschüsse,  

3. Empfehlungen zur Beschlussfassung durch die Gewährträgerversamm-

lung gemäß Absatz 8, mit Ausnahme von Absatz 8 Nummer 5, 10 und 12.  

Näheres zu den Aufgaben des Verwaltungsrates sowie die Zusammenset-

zung und die Aufgaben der Ausschüsse bestimmt die Satzung.“ 
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f) Nach Absatz 6 werden folgende neue Absätze 7 und 8 angefügt:  

„(7) Die Gewährträgerversammlung besteht aus vier Vertreterinnen oder 

Vertretern des Landes, die vom Finanzministerium bevollmächtigt werden, 

die Eigentümerrechte des Landes als Träger der Investitionsbank Schles-

wig-Holstein wahrzunehmen. Den Vorsitz in der Gewährträgerversammlung 

hat die Vertreterin oder der Vertreter des Finanzministeriums. Die Gewähr-

trägerversammlung beschließt einstimmig. Die Angelegenheiten der Ge-

währträgerversammlung sind vertraulich zu behandeln. Näheres bestimmt 

die Satzung. 

(8) Die Gewährträgerversammlung ist zuständig für 

1. die Erhöhung des Stammkapitals und sonstige Eigenmittelmaßnahmen 

nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

2.  die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 

3. die Bestellung eines Vorstandsmitglieds zur Vorstandsvorsitzenden oder 

zum Vorstandsvorsitzenden sowie eines weiteren Vorstandsmitglieds zur 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder zum stellvertretenden Vor-

standsvorsitzenden,  

4. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsvertreterinnen und Vor-

standsvertretern, 

5. die Vorgabe von Rahmenbedingungen und Eckwerten für die Anstel-

lungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern und etwaige Zielvereinbarun-

gen mit den Vorstandsmitgliedern,  

6. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung, 

7. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 

8. die Bestellung des Abschlussprüfers, 

9. die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes, 

10. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, 

11. den Erlass und die Änderung der Satzung, 

12.  den Erlass und die Änderung ihrer Geschäftsordnung, 

13.  den Erlass und die Änderung einer Wahlordnung für die Wahl der Ver-

treterinnen und Vertreter der Betriebsangehörigen der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein im Verwaltungsrat, 

14.  die Beschlussfassung über die Eingehung von Beteiligungen mit Aus-

nahme der Beteiligungen gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2.  
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Näheres bestimmt die Satzung.“ 

 

6. § 17 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 17 Rechtsaufsicht 

(1) Die Investitionsbank Schleswig-Holstein untersteht der Rechtsaufsicht 

des Landes Schleswig-Holstein. Die Rechtsaufsicht wird durch das Fi-

nanzministerium ausgeübt. 

(2) Die Rechtaufsicht erstreckt sich darauf, dass Gesetz und Satzung be-

achtet und die der Investitionsbank Schleswig-Holstein übertragenen 

Aufgaben erfüllt werden. Die §§ 122 bis 131 der Gemeindeordnung fin-

den entsprechende Anwendung.“ 

 
Artikel 2 

Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 
Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 

(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508)), wird wie folgt geändert:  

 

§ 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „anzuwenden“ ein Komma und die Wörter 

„soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist“ angefügt.  

b) Satz 4 wird gestrichen.  

 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

Kiel, … 

 

Daniel Günther       Monika Heinold 

Ministerpräsident       Finanzministerin 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Investitionsbankgesetzes und des 
Landesverwaltungsgesetzes 

 
Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil: 
1. Aus aufsichtsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Gründen ist der VwR 

nicht das geeignete Organ, um einen „angemessenen“ Einfluss des Landes 

i.S.v. § 65 Abs. 1, Nr. 3 LHO bei der IB.SH auszuüben. Der VwR eines Kredit-

instituts ist das Organ, dem die fachliche Kontrolle der Geschäftsleitung und der 

Geschäfte der Bank obliegt, und das daher mit fachlich qualifizierten Mitglie-

dern, die nicht weisungsgebunden sind, zu besetzen ist. Mit der Formulierung 

in § 65 Abs. 1, Nr. 3 LHO, „insbesondere im Aufsichtsrat …“, macht der Gesetz-

geber bereits deutlich, dass auch andere Möglichkeiten zur Sicherung eines 

„angemessenen“ Einflusses außerhalb des Aufsichtsorgans in Betracht kom-

men. Dementsprechend soll in der IB.SH wieder eine GTV eingerichtet werden, 

in der wie bei einer Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung eines privatrecht-

lich verfassten Unternehmens, die Eigentümerinteressen des Landes als An-

staltsträger durch weisungsgebundene bevollmächtigte Vertreterinnen bzw. 

Vertreter des Landes wahrgenommen werden.  

Als Träger der IB.SH hat das Land gemäß §§ 41 Abs. 1 und 42 Abs. 1 LVwG 

die Gesetzgebungs- und Regelungskompetenz für die Organe der IB.SH im Er-

richtungsgesetz der Anstalt.  

2. Als Kontroll- und Überwachungsorgan muss der VwR effektiv aufgestellt sein. 

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Aufsichtsorgan eines Kreditin-

stituts und seine Mitglieder sind seit der Finanzkrise deutlich angestiegen.  

Die Ratingagentur Fitch hat in ihren Ratingberichten mehrmals darauf hinge-

wiesen, dass nicht alle Mitglieder des VwR über Erfahrungen und Kenntnisse 

im Bankenbereich verfügen.  

Im IBG ist daher eine Regelung zur Besetzung des VwR erforderlich, die einer-

seits die Beteiligungshöhe und das Haftungsrisiko des Landes an der IB.SH 

angemessen im Verhältnis der Landesmandatsträger berücksichtigt und ande-

rerseits dem Land das Auswahlermessen und die Flexibilität gibt, den VwR im 

Hinblick auf die Belange der IB.SH und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

vielseitig und fachkompetent zu besetzen. 
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3. Im Rahmen der Änderungen im IBG ist auch § 17 IBG anzupassen und die 

zwischenzeitlich geänderte Zuständigkeit für die Aufsicht über die IB.SH in den 

Gesetzeswortlaut des § 17 IBG aufzunehmen. Dies wird gleichzeitig zum An-

lass genommen, Inhalt, Umfang und Befugnisse der Aufsicht klarer und trans-

parenter im IBG selbst zu regeln und auf Verweise in das LVwG (§§ 50 ff.) zu 

verzichten.  

4.  Die Regelung der formell-rechtlichen Insolvenzunfähigkeit der IB.SH erfolgte 

2016 durch eine Gesetzesänderung des § 52 LVwG und ist seitdem in § 52 

S. 4 LVwG verortet. Die Gesetzesänderung in § 52 LVwG war aufgrund einer 

Gesetzesänderung des § 46f KWG 2016 erforderlich geworden (s. Drs. 

18/4000). In § 46f Abs. 5-7 KWG wurde im Rahmen des sog. Abwicklungsme-

chanismusgesetzes ein insolvenzrechtlicher „Nachrang im Vorrang“ des § 38 

InsO (Insolvenzordnung) für Gläubiger von unbesicherten Schuldtiteln im Fall 

der Insolvenz eines Instituts geregelt. Die von der IB.SH zu Refinanzierungs-

zwecken begebenen Inhaberschuldverschreibungen waren von der Neurege-

lung in § 46f Abs. 5-7 KWG betroffen. Die IB.SH befürchtete dadurch eine Be-

einträchtigung ihrer Refinanzierungsmöglichkeiten. Die Anwendung der speziell 

für Förderbanken geschaffenen Ausnahmeregelung des § 46f Abs. 6, S. 2 KWG, 

die auf die Insolvenzunfähigkeit des Instituts abstellt, war zweifelhaft, da die 

IB.SH aufgrund der Regelung in § 52 S. 3 LVwG zumindest formell-rechtlich 

insolvenzfähig war, obgleich sie materiell-rechtlich durch die Anstaltslast, die 

Gewährträgerhaftung und die Refinanzierungsgarantie des Landes (§ 4 IBG) vor 

der Insolvenz gesichert ist. In Anbetracht der Gesetzesänderung in § 46f KWG 

musste 2016 zeitnah eine Regelung geschaffen werden, die die bestehende 

Rechtsunsicherheit für die IB.SH durch § 52 S. 3 LVwG beseitigt. Daher war 

seinerzeit die Aufnahme von § 52 S. 4 LVwG, demzufolge § 52 S. 3 LVwG nicht 

für die IB.SH gilt, eine schnelle und zielführende Lösung. Grundsätzlich ist es 

jedoch sachnäher, die formell-rechtliche Insolvenzunfähigkeit der IB.SH konsti-

tutiv im Anstaltserrichtungsgesetz, dem IBG, zu regeln. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Artikel 1 
Zu 2. (§ 2) 
Gemäß § 11 Abs. 8, Nr. 1 IBG-E ist die GTV zuständig für Entscheidungen zur Erhö-

hung des Stammkapitals. Das Land nimmt zukünftig seine Interessen über die GTV 

wahr. Die Zuständigkeit der Landesregierung für Beschlüsse zur Erhöhung des 

Stammkapitals war 2011 durch das Haushaltsbegleitgesetz zum Haushaltsplan 

2011/2012 in das IBG aufgenommen worden, weil mit diesem Gesetz die GTV bei der 

IB.SH abgeschafft wurde und kein Eigentümer- bzw. Trägerorgan mehr zur Verfügung 

stand, das solche weitreichenden Beschlüsse für das Land fassen konnte. Zuvor war 

anstelle der Landesregierung ebenfalls die GTV für Entscheidungen zur Erhöhung des 

Stammkapitals zuständig (vgl. § 2 Abs. 4 des IBG in der Fassung aus 2003 und § 20 

Buchst. d) der Satzung der IB.SH aus 2006). 

 

Zu 3. (§ 3)  
Die Ergänzung ist erforderlich, da die Zuständigkeit für den Erlass und die Änderung 

der Satzung vom VwR auf die GTV verlagert wird, vgl. § 11 Abs. 8, Nr. 11 IBG-E.  

 

Zu 4. (§ 4)  
Es ist sachnäher, die formell-rechtliche Insolvenzunfähigkeit der IB.SH konstitutiv im 

Anstaltserrichtungsgesetz zu regeln, als im LVwG. In der Sitzung des Finanzausschus-

ses vom 30. Juni 2016 zur Änderung von § 52 LVwG wurde seinerzeit angeregt, die in 

§ 52 S. 4 LVwG geregelte formelle Insolvenzunfähigkeit der IB.SH später in das IBG 

aufzunehmen. Dem trägt die Änderung in § 4 IBG-E Rechnung.  

Die Überschrift zu § 4 wird um die Wörter „Unzulässigkeit des Insolvenzverfahrens“ 

erweitert und ein neuer Absatz 4 aufgenommen, wonach ein Insolvenzverfahren über 

das Vermögen der IB.SH unzulässig ist.  

 

Zu 5. (§ 5) 
In der Verständigung II heißt es korrekt: „Gewährung von Darlehen und anderen Finan-

zierungsformen an Gebietskörperschaften und öffentlich-rechtliche Zweckverbände.“ 
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Anlässlich der Änderung des IBG soll die seit 2003 bestehende grammatikalische Un-

genauigkeit im Wortlaut des § 6 Abs. 2 Nr. 3 IBG („andere Finanzierungsformen“) be-

richtigt werden.  

 

Zu 6. (§ 11) 

a) § 11 Abs. 1 
Bei der IB.SH wird wieder eine GTV als weiteres Organ neben dem Vorstand und dem 

VwR eingerichtet. Über die GTV erhält das Land erforderliche Steuerungskompeten-

zen bei haushaltsrelevanten Entscheidungen und kann somit einen „angemessenen“ 

Einfluss des Landes gemäß § 65 Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 112 Abs. 2, S. 1 LHO bei der 

IB.SH sicherstellen, der der Bedeutung der IB.SH als Landesförderinstitut, der Beteili-

gungshöhe und dem Haftungsrisiko des Landes hinreichend Rechnung trägt.  

 

Als man 2011 das Organ der GTV bei der IB.SH abschaffte, war man der Ansicht, dass 

die GTV ein zweites Kontroll- und Aufsichtsgremium sei und die Funktion habe, bei 

Mehrträgeranstalten die Positionen der verschiedenen Träger in grundsätzlichen An-

gelegenheiten zu vereinheitlichen und der Geschäftsführung sowie dem VwR Leitlinien 

für die Führung der Anstalt vorzugeben. Bei Anstalten mit nur einem Träger – wie der 

IB.SH – sei hingegen die Vorhaltung eines zweiten Steuerungsorgans oberhalb der 

Geschäftsführung nicht erforderlich, da Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ver-

treterinnen oder Vertretern des Trägers im Steuerungsorgan auf der Leitungsebene 

des Trägers geklärt bzw. durch einen Kabinettsbeschuss bereinigt werden könnten. 

Eine GTV sei daher bei der IB.SH entbehrlich (vgl. Drs. 17/741 vom 23. August 2010). 

 

Das Verständnis der Beteiligungsverwaltung von der Aufgabe und der Funktion einer 

GTV hat sich im Vergleich zu 2011 gewandelt. Die GTV ist kein zweites Aufsichts- und 

Kontrollorgan, das über dem VwR steht, sondern ein Eigentümerorgan, in dem das 

Land seine Eigentümerrechte wie ein Gesellschafter wahrnimmt. 

Im Sinne einer „Good Corporate Governance“ wird auch bei Anstalten mit nur einem 

Träger eine GTV als Eigentümerorgan benötigt, um das Landesinteresse als Eigentü-

mer/Träger der Anstalt angemessen wahrnehmen zu können. Denn ein „Durchregieren“ 

des Landes im VwR einer Anstalt, insbesondere wenn es sich bei der Anstalt um ein 

Kreditinstitut handelt, ist sowohl aus gesellschaftsrechtlichen als auch aufsichtsrechtli-

chen Gründen nicht möglich. Mit der Einführung einer GTV wird das Spannungsfeld 
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zwischen Unternehmens- und Landesinteresse im VwR als Aufsichts- und Kontrollor-

gan aufgelöst.  

 

Es ist mittlerweile unstreitig, dass die öffentliche Hand, sofern sie sich zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben privatrechtlicher Beteiligungsformen bedient, an die Regelungen des 

Privatrechts in Form des Gesellschaftsrechts (AktG und GmbHG) gebunden ist. Die 

Mitgliedschaft in einem Aufsichtsorgan ist ein unabhängiges, höchst persönliches 

Mandat mit einer korrespondierenden persönlichen Haftung des jeweiligen Mitglieds 

(vgl. § 111 Abs. 6 AktG und § 52 Abs. 1 GmbHG). 

Die Mitglieder eines Aufsichtsorgans sind daher grundsätzlich nicht an Weisungen ih-

rer entsendenden Gebietskörperschaft im Hinblick auf bestimmte Beschlüsse gebun-

den, sofern sie nicht auch im Unternehmensinteresse liegen. Dem Gesellschaftsrecht 

sind Weisungsrechte an Mitglieder in Aufsichtsorganen fremd. Das Gesellschaftsrecht 

als höherrangiges Bundesrecht verdrängt gemäß Art. 31 GG landesrechtliche Rege-

lungen, die entsprechende Weisungsrechte der Gebietskörperschaften vorsehen. 

Diese bei privatrechtlichen Beteiligungen der öffentlichen Hand anerkannten gesell-

schaftsrechtlichen Schranken werden von der Beteiligungsverwaltung des Landes im 

Rahmen eines zentralisierten Beteiligungsmanagements auf alle Landesunternehmen 

– unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens – angewendet und sind daher 

auch bei Anstalten des öffentlichen Rechts zu beachten (vgl. BHB-SH und CGK-SH). 

Anknüpfungspunkte für die Beteiligungsverwaltung sind der Unternehmensbegriff und 

die für private Unternehmen geltenden rechtlichen Regelungen, da das öffentliche 

Recht für Unternehmen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts insoweit keine Re-

gelungen trifft.  

 

Darüber hinaus sind für die IB.SH als Kreditinstitut nach § 1 Abs. 1, S. 1 KWG die 

bankaufsichtsrechtlichen Regularien zu beachten. Gemäß § 25d Abs. 1, S. 1 KWG 

müssen Mitglieder in Aufsichtsorganen von Kreditinstituten zuverlässig sein. Nach 

der Verwaltungspraxis1 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

können Interessenkonflikte Zweifel an der Zuverlässigkeit begründen und der Über-

nahme eines Mandats entgegenstehen, wenn sie das Mitglied eines Verwaltungs- 

                                            
1 BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB 
vom 04.01.2016, zuletzt geändert am 06.03.2019. 
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oder Aufsichtsorgans in der Unabhängigkeit seiner Kontroll- und Überwachungsfunk-

tion beeinträchtigen.  

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Einflussnahme des Landes auf das Ab-

stimmungsverhalten seiner Vertreterinnen und Vertreter im Aufsichts- und Kontrollor-

gan eines Kreditinstituts durch etwaige Weisungen aufsichtsrechtlich nicht zulässig 

wäre, weil sie Interessenkonflikte begründet und die persönliche Unvoreingenommen-

heit des Mitglieds beeinträchtigen kann.  

Die Trennung im Aufsichts- und Kontrollorgan zwischen dem Unternehmensinteresse 

einerseits und den Interessen des Eigentümers/Trägers andererseits ist im Hinblick 

auf die Erfahrungen in der Finanzkrise bei öffentlich-rechtlichen Landesbanken richtig 

und zielführend.  

 

Die neue dreigliedrige Organstruktur der IB.SH beinhaltet klar abgegrenzte Rollen und 

Kompetenzen nach dem Vorbild der gesellschaftsrechtlichen Regelungen für private 

Unternehmen. Mit ihr werden die im BHB-SH dokumentierten Standards einer guten 

Unternehmensführung umgesetzt, die sowohl den Vorgaben der LHO als auch der 

Bankenaufsicht Rechnung tragen.  

Der Vorstand leitet die Geschäfte der IB.SH. Der VwR als Kontroll- und Überwa-

chungsorgan ist mit fachkundigen, unabhängigen Mitgliedern besetzt und für die Kon-

trolle der Geschäftsleitung und des operativen Geschäfts der Bank zuständig. In der 

GTV nehmen hingegen bevollmächtigte und weisungsgebundene Vertreterinnen und 

Vertreter des Landes die Eigentümerinteressen des Landes in Bezug auf haushaltsre-

levante Entscheidungen wahr. Kompetenzen und Verantwortung der Mitglieder der 

Organe werden somit entsprechend ihrer Expertise und Interessen auf die Organe 

verteilt. 

 

b) § 11 Abs. 2 
§ 11 Abs. 2 IBG ist an die neue dreigliedrige Organstruktur anzupassen. Der Landes-

gesetzgeber macht insoweit von seinem Gestaltungsspielraum nach § 42 LVwG Ge-

brauch und orientiert sich bei der Bestellung der Mitglieder des Vorstandes an der 

Regelung in § 46 Nr. 5 GmbHG, weil das Land als alleiniger Eigentümer der IB.SH bei 

der Besetzung des Vorstandes, der die Lenkung und Steuerung der Bank in den Hän-

den hält, die Entscheidungshoheit haben will (vgl. auch die Regelung in § 86 c Hoch-

schulgesetz).  
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Im Rahmen des Gestaltungsspielraums des Landesgesetzgebers sind gleichwohl die 

aufsichtsrechtlichen Regelungen des KWG und die Vorgaben der BaFin für die IB.SH 

als Kreditinstitut zu beachten. Nach § 25d Abs. 11 KWG ist das Verwaltungs- und Auf-

sichtsorgan zuständig für die Ermittlung von Bewerberinnen und Bewerbern für die 

Besetzung einer Stelle in der Geschäftsleitung, ggf. mit Unterstützung eines Nominie-

rungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss einzurichten ist. Unter Berücksichti-

gung dessen sieht der Gesetz-E vor, dass der VwR der GTV eine Beschlussempfeh-

lung für die Bestellung des Vorstands unterbreitet. Die GTV hat somit ein Letztent-

scheidungsrecht bei der Bestellung des Vorstands. Eine solche Kompetenzzuweisung 

zwischen VwR und GTV bzgl. der Bestellung des Vorstandes bestand bereits in der 

Gesetzesfassung des IBG aus 2003 (§ 11 Abs. 2, S. 2 IBG a.F.). 

 

c) § 11 Abs. 3 
Der VwR wird von zwölf auf acht Mitglieder verkleinert. Von den insgesamt acht Man-

daten sollen sechs Mandate von Vertreterinnen und Vertretern des Landes und zwei 

Mandate von Betriebsangehörigen der IB.SH wahrgenommen werden. Dem Land ste-

hen - wie bisher - sechs Mandate zu.  

Dadurch wird die Anzahl der Landesvertreterinnen und Landvertreter im VwR im Hin-

blick auf die Beteiligungshöhe und das Haftungsrisiko des Landes angemessen er-

höht.  

Die Anzahl der Beschäftigtenvertreter im VwR wird von vier auf zwei Mandate redu-

ziert, da die Teilhabe von Beschäftigtenvertreterinnen und -vertretern im VwR einer 

Anstalt öffentlichen Rechts rechtlich nicht erforderlich ist. Das Mitbestimmungsgesetz 

Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) beinhaltet keine rechtlichen Vorgaben für Anstal-

ten des öffentlichen Rechts (vgl. §§ 83, 84 MBG Schl.-H.) zur Teilhabe von Vertrete-

rinnen und Vertretern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im VwR. Die Vorschrif-

ten des gesetzlichen Mitbestimmungsrechts des Bundes sowie des Drittelbeteiligungs-

gesetzes (DrittelbG) gelten nur bei Kapitalgesellschaften, nicht aber bei einer Anstalt 

öffentlichen Rechts. Das Land möchte jedoch grundsätzlich an der Beteiligung von 

Beschäftigtenvertreterinnen und –vertretern im VwR der IB.SH festhalten, da sie die 

Arbeit des VwR fachkompetent unterstützen. Die Beteiligung von zwei Beschäftigten-

vertreterinnen bzw. -vertretern wird als ausreichend erachtet.  

Die IHK Schleswig-Holstein und die KLV sind nicht mehr von Gesetzes wegen Mitglie-

der des VwR der IB.SH. Die Interessenvertretung der Förderbereiche Wirtschaft und 
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Kommunen durch die IHK Schleswig-Holstein und die KLV im VwR ist historisch ge-

wachsen. Ihre gesetzlich festgeschriebene Vertretung im VwR ist im Hinblick auf die 

Anforderungen in § 25d KWG an einen VwR jedoch nicht mehr sachgerecht. Um das 

Aufsichts- und Kontrollorgan effektiv und bestmöglich im Einklang mit den aufsichts-

rechtlichen Anforderungen und unter Beachtung der Belange der IB.SH als das her-

ausragende Förderinstitut des Landes besetzen zu können, ist eine flexible Regelung 

erforderlich, die allein dem Land die Auswahl- und Entscheidungshoheit für die Beset-

zung des VwR zuweist. Schließlich trägt das Land aufgrund der Anstaltslast, der Ge-

währträgerhaftung und der Refinanzierungsgarantie auch das alleinige unbegrenzte 

Haftungsrisiko für die IB.SH.  

In die Satzung ist insoweit eine flankierende Regelung aufzunehmen, die dem Land 

ermöglicht, im Hinblick auf die Bedürfnisse der IB.SH und die aufsichtsrechtlichen An-

forderungen an Mitglieder in Aufsichtsorganen von Kreditinstituten externe fachkundige 

Expertinnen und Experten aus der Finanz- und Wirtschaftsbranche als Vertreterinnen 

und Vertreter des Landes für den VwR der IB.SH zu bestellen. Schon zum jetzigen 

Zeitpunkt hat das Land zwei seiner Mandate im VwR der IB.SH an externe Expertinnen 

übertragen, um das Gremium insgesamt noch fachkompetenter aufzustellen.  

Ziel des Landes ist es, Vertreterinnen und Vertreter der IHK und der KLV künftig als 

Träger eines Landesmandats für den VwR der IB.SH unter Berücksichtigung der auf-

sichtsrechtlichen Anforderungen und der landesrechtlichen Regelungen zur ge-

schlechterparitätischen Gremienbesetzung zu bestellen. Zudem besteht nach § 17 

Abs. 4, S. 2 der Satzung die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter der IHK und der 

KLV als sachverständige Personen bei förderspezifischen Themen zur Beratung hin-

zuziehen. 

 

Der Wortlaut spricht nicht mehr von Vertreterinnen und Vertretern der Landesregie-

rung, sondern von Vertreterinnen und Vertretern des Landes. Sie können sowohl in-

terne als auch externe Vertreterinnen und Vertreter des Landes sein. Wie viele Man-

date das Land landesintern und extern vergibt, ist im IBG und der Satzung bewusst 

offengelassen und steht im Ermessen des Landes. Die Entscheidung ist von den auf-

sichtsrechtlichen Regelungen im KWG und der Aufsichtspraxis der BaFin abhängig 

und davon, inwieweit das Land in seinen eigenen Reihen über geeignete Personen 

verfügt.  
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Die Auswahl der internen Vertreterinnen und Vertreter des Landes für den VwR soll 

unter Berücksichtigung des Beschlusses der Landesregierung vom 01.07.2014 zur ge-

schlechterparitätischen Gremienbesetzung nicht mehr an bestimmte Ämter und Funk-

tionen gebunden sein. Als Aufsichts- und Kontrollorgan ist der VwR unter der Prämisse 

der fachlichen Eignung zu besetzen, dabei sind die Anforderungen des § 25d KWG, 

die Leitlinien der Bankenaufsicht sowie die geltenden landesrechtlichen Regelungen 

für Berufungen in Aufsichtsorgane von juristischen Personen und Gesellschaften zu 

beachten.  

Demnach können nicht nur geeignete Staatssekretärinnen und Staatssekretäre vom 

Land als Mitglied des VwR bestellt werden, sondern auch andere geeignete Personen 

aus der Ministerialverwaltung sowie – gemäß der Regelung in der Satzung der IB.SH 

– externe fachkundige Expertinnen und Experten aus der Finanz- und Wirtschaftsbran-

che.   

 

Welche Ressorts ein Benennungsrecht für die internen Vertreterinnen und Vertreter 

des Landes im VwR der IB.SH haben, soll – wie bisher – landesintern bestimmt wer-

den, um auch insoweit eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Neben dem 

Finanzministerium, dem der Vorsitz im VwR obliegt, sollten die Ressorts mit den um-

fänglichsten und wichtigsten Förderprogrammen des Landes im VwR vertreten sein.  

 

Der Vorsitz im VwR obliegt weiterhin einer Vertreterin oder einem Vertreter des Fi-

nanzministeriums, da das Finanzministerium nach der Geschäftsverteilung der Lan-

desregierung neben der Rechtsaufsicht über die IB.SH auch die Zuständigkeit für 

Grundsatzangelegenheiten und Einzelfragen im Bank- und Kreditwesen und Angele-

genheiten der Gremienvorbereitung im Bank- und Kreditwesen hat. 

Die Satzung soll insoweit aber eine Regelung vorsehen, die das Land berechtigt, aus-

nahmsweise im Hinblick auf die Bedürfnisse der IB.SH und die aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen den Vorsitz im VwR auch auf eine externe Expertin oder einen exter-

nen Experten, die als Vertreterin bzw. der als Vertreter des Landes bestellt werden, zu 

übertragen. Dies soll auf Initiative und Vorschlag des Finanzministeriums erfolgen, un-

ter Beibehaltung des Mandates der Vertreterin oder des Vertreters des Finanzministe-

riums im VwR.  
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Die bisher in § 11 Abs. 3 IBG enthaltene Regelung, dass Frauen und Männer bei der 

Wahl der von den Betriebsangehörigen der IB.SHSH vorzuschlagenden Vertreterin-

nen und Vertreter für den VwR entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten 

Betriebsangehörigen der IB.SHSH zu berücksichtigen sind, wird im IBG gestrichen. 

Eine entsprechende Regelung in der von der GTV zu erlassenden Wahlordnung für 

die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Betriebsangehörigen der IB.SH ist inso-

weit ausreichend. 

Ebenso ist aufgrund bestehender landesrechtlicher Regelungen keine gesetzliche Re-

gelung zur Parität der Landesmandatsträgerinnen und -träger im VwR der IB.SH er-

forderlich. Das Land ist gemäß Art. 9 Landesverfassung, § 15 Gleichstellungsgesetz 

(GstG) und dem CGK-SH (Kapitel 5.4.1.) verpflichtet, auf eine paritätische Besetzung 

von Männern und Frauen in Aufsichts- und Verwaltungsräten hinzuwirken, sofern es 

berechtigt ist, Vertreterinnen und Vertreter in Gremien zu entsenden. Im Erlass des 

Finanzministeriums vom 15. Juli 2014 zu § 13 Abs. 1, Nr. 8 der Geschäftsordnung der 

Landesregierung ist in Umsetzung dessen geregelt, dass bei Berufungen in Aufsichts-

organe das vorschlagsberechtigte Ressort die Zustimmung des für Gleichstellung zu-

ständigen Ministeriums einzuholen hat, das die Einhaltung der landesrechtlichen Re-

gularien zur Gleichstellung prüft.  

 

d) § 11 Abs. 4 
Nach der Regelung in § 11 Abs. 4, S. 2 IBG-E werden künftig nur noch die Vertrete-

rinnen und Vertreter des Landes vom Land bestellt. Die Bestellung richtet sich nach 

den geltenden landesrechtlichen Regelungen und erfordert einen Beschluss der Lan-

desregierung. Die Vertreterinnen und Vertreter der Betriebsangehörigen der IB.SH 

werden hingegen auf der Grundlage einer von der GTV zu erlassenen Wahlordnung 

direkt in den Verwaltungsrat gewählt. 

Eine Bestellung der Beschäftigtenvertreterinnen und -vertreter durch die Landesregie-

rung ist im Hinblick auf das Demokratieprinzip (Art. 2 der Landesverfassung) rechtlich 

nicht geboten und zudem nicht praktikabel, weil das Land faktisch keinen Einfluss auf 

die Wahlentscheidung der IB.SH hat, die Mehrheit der Mitglieder des Organs demo-

kratisch legitimiert ist und die Entscheidungen des Organs von einer Mehrheit demo-

kratisch legitimierter Mitglieder (Dreiviertelmehrheit des Landes) getragen werden 

(„Prinzip der doppelten Mehrheit“).  
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Durch die Zuständigkeit der GTV für den Erlass und die Änderung der Wahlordnung 

für die Wahl der Beschäftigtenvertreterinnen und -vertreter in den VwR der IB.SH kann 

das Land zusätzlich Einfluss darauf nehmen, nach welchen Grundsätzen die Wahl der 

Betriebsangehörigen in den VwR erfolgen soll. 

 
e) § 11 Abs. 5 

In Absatz 5 wird in einem neuen Satz 2 zur Klarstellung aufgenommen, dass die An-

gelegenheiten des Verwaltungsrates vertraulich zu behandeln sind.  

 

f) § 11 Abs. 6 
Aufgrund der geänderten Organstruktur sind die Aufgaben und Zuständigkeiten zwi-

schen dem VwR und der GTV neu zu verteilen. § 11 Abs. 6 IBG ist daher zu streichen 

und neu zu fassen.  

Der VwR ist als Aufsichts- und Kontrollorgan gemäß § 25d Abs. 1 und 2 KWG zustän-

dig für die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes und der Geschäfte des 

Instituts.  

Durch das Wort „insbesondere“ in § 11 Abs. 6 IBG-E wird klargestellt, dass die Zustän-

digkeit des VwR nicht abschließend geregelt ist. Es besteht die Möglichkeit, weitere 

Zuständigkeiten des VwR in der Satzung zu regeln.  

Fällt eine Entscheidung nicht in den ausdrücklich gesetzlich geregelten Zuständigkeits-

bereich der GTV nach § 11 Abs. 8 IBG-E, so ist der VwR zuständig. 

Die Zuständigkeit des VwR für die Einrichtung von Ausschüssen und deren Zusam-

mensetzung ergibt sich aus § 25d Abs. 7 KWG. Daraus leitet sich auch die Zuständig-

keit für den Erlass und die Änderung von Geschäftsordnungen für sich und die Aus-

schüsse ab.  

Nach § 11 Abs. 6, S. 2, Nr. 3 IBG-E ist der VwR zuständig für Empfehlungen zur Be-

schlussfassung der GTV nach § 11 Abs. 8 IBG-E. Durch diese Regelung wird sicher-

gestellt, dass die Entscheidungen der GTV auf der Grundlage der fachlichen Expertise 

des VwR ergehen. Denn für die GTV, die mit bevollmächtigten Vertreterinnen und Ver-

tretern des Landes besetzt ist, gelten nicht die Anforderungen der Bankenaufsicht an 

Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen. Nach der Verwaltungspraxis der 

BaFin ist unter dem Begriff des Verwaltungs- und Aufsichtsorgan dasjenige Organ zu 

verstehen, dem die Überwachung der Geschäftsleitung des Unternehmens obliegt. 

Nur die Mitglieder des VwR unterliegen somit der „Eignungs- und Qualitätsprüfung“ 
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der Bankenaufsicht. Sie müssen als Mitglieder des zuständigen Organs für die Über-

wachung der Geschäftsleitung über die erforderliche fachliche Qualifikation und Sach-

kunde verfügen, um die Geschäfte des Unternehmens zu verstehen und Risiken be-

urteilen zu können. 

 

g) § 11 Abs. 7 
Die GTV ist mit vier bevollmächtigten Vertreterinnen oder Vertretern des Landes be-

setzt, die die Eigentümerinteressen des Landes in der GTV wahrnehmen. Als Bevoll-

mächtigte des Landes haben sie in der GTV keine persönlichen und unabhängigen 

Mandate. Sie handeln für und im Namen des Vertretenen (dem Land) und sind im 

Rahmen der ihnen erteilten Vollmacht auch an etwaige Weisungen des Landes ge-

bunden (vgl. §§ 164 ff. BGB). Die Anzahl von vier Bevollmächtigten in der GTV ent-

spricht der Regelung aus der Fassung des IBG von 2003. Bevollmächtigte in der GTV 

können Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre oder 

auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ministerialverwaltung sein. Es soll keine 

Personalunion zwischen den Mitgliedern des VwR und der GTV bestehen, um die Un-

abhängigkeit des VwR nicht in Frage zu stellen.  

Zur Klarstellung ist in § 11 Abs. 7, Satz 4 aufgenommen, dass die Angelegenheiten 

der Gewährträgerversammlung vertraulich zu behandeln sind.  

 

Wer das Land in der GTV vertreten soll, wird landesintern bestimmt. Nach Festlegung 

der vertretungsberechtigten Ressorts haben diese gegenüber der Beteiligungsverwal-

tung jeweils eine Vertreterin bzw. einen Vertreter für die GTV zu benennen. Die Bevoll-

mächtigung der Vertreterinnen und Vertreter des Landes für die GTV erfolgt durch das 

Finanzministerium, das für die Wahrnehmung der Eigentümer- und Gesellschafter-

rechte des Landes zuständig ist und insoweit auch befugt ist, Vollmachten zu erteilen.  

Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Finanzministeriums hat aus Gründen der Haus-

haltskontrolle und der Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Eigentümer- und Ge-

sellschafterrechte des Landes den Vorsitz in der GTV.  

Wie in der Gesetzesfassung des IBG aus dem Jahr 2003 müssen die Beschlüsse der 

GTV einstimmig gefasst werden. Mit dem Einstimmigkeitserfordernis wird sicherge-

stellt, dass der Landeswille in der GTV einheitlich vertreten wird und die Bevollmäch-

tigten ggf. auch per Beschluss der Landesregierung angewiesen werden können.  
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h) § 11 Abs. 8 
Die GTV ist als Eigentümerorgan kein weiteres Kontroll- und Aufsichtsorgan neben dem 

VwR. Die Zuständigkeit der GTV beschränkt sich allein auf Entscheidungen, die das 

Land als Träger der IB.SH in seinen Eigentümerinteressen und haushaltsrelevanten 

Entscheidungen berühren, während die Aufsichts- und Kontrollfunktion vom VwR wahr-

genommen wird. Der Aufgabenbereich der GTV ist dementsprechend enumerativ fest-

gelegt. Die vom VwR auf die GTV zurück verlagerten Aufgaben in § 11 Abs. 8 IBG-E 

orientieren sich an den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des § 46 GmbHG und des 

§ 119 AktG (Rechte der Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung). Die Regelung des 

§ 11 Abs. 8 IBG-E entspricht weitestgehend der Regelung des § 20 der Satzung der 

IB.SH vom 13. Juli 2003.  

Die GTV entscheidet auf der Grundlage einer fachlichen Beschlussempfehlung des 

VwR und hat gegenüber dem VwR für Beschlüsse nach § 11 Abs. 8, Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 11, 13 und 14 ein abschließendes Entscheidungsrecht. Dies gilt nicht für Be-

schlüsse der GTV gemäß § 11 Abs. 8, Nr. 5, 10 und 12, für die der VwR der GTV keine 

Empfehlung zur Beschlussfassung unterbreitet. Insoweit besteht eine Alleinzuständig-

keit der GTV. 

 

Nach § 11 Abs. 8, Nr. 1 IBG-E ist für Entscheidungen zur Erhöhung des Stammkapitals 

zukünftig wieder die GTV zuständig. Ein Beschluss der Landesregierung ist nicht mehr 

erforderlich. Die Regelung in § 2 Abs. 4 IBG ist entsprechend zu ändern und an die 

Zuständigkeit der GTV anzupassen.  

 

Nach § 11 Abs. 8, Nr. 2 IBG-E ist die GTV für die Bestellung und Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern zuständig. Die GTV hat bei der Bestellung und Abberufung der 

Vorstandsmitglieder ein Letztentscheidungsrecht (vgl. die Ausführungen unter § 11 

Abs. 2.)  

 

Die Vorgabe von Rahmenbedingungen und Eckwerten für die Anstellungsverträge des 

Vorstands und etwaige Zielvereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern fällt gemäß 

§ 11 Abs. 8, Nr. 5 IBG-E in die Zuständigkeit der GTV. Das Land trägt in diesen Berei-

chen eine besondere politische Verantwortung und benötigt daher die Steuerungskom-

petenz für die Vertragsangelegenheiten des Vorstands über die GTV. Die Eckwerte für 

die Anstellungsverträge sollen insbesondere die Punkte Fixgehalt, etwaige variable 
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Vergütungsbestandteile, Dienstwagen und Altersversorgung umfassen. Die Zustän-

digkeit der GTV für die Vorgabe von Rahmenbedingungen und Eckwerten für die An-

stellungsverträge umfasst auch die Folgeverträge bei Fortführung der Zusammenar-

beit mit dem Vorstand. Soweit Zielvereinbarungen mit dem Vorstand abgeschlossen 

werden, gibt die GTV den Rahmen und Eckwerte für quantitative und qualitative Ziele 

sowie deren Gewichtung vor.  

Die Zuständigkeit des VwR und des Vergütungskontrollausschusses für die Überwa-

chung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der Geschäftsleitung nach § 25a Abs. 5 und § 25d Abs. 12 KWG 

bleibt davon unberührt. Die Verhandlungs- und Abschlusskompetenz für die Vor-

standsverträge hat weiterhin die oder der Vorsitzende des VwR. Die oder der Vorsit-

zende des VwR wird von der GTV ermächtigt, auf Basis der von der GTV vorgegebe-

nen Eckwerte die Vorstandsverträge zu verhandeln und nach Vorlage eines Entwurfs 

an die GTV den Anstellungsvertrag abzuschließen. Die Vereinbarung einer jährlichen 

Zielvereinbarung sowie die Feststellung der Zielerreichung und die Festsetzung eines 

daran gekoppelten Auszahlungsbetrages liegen weiterhin in der Zuständigkeit des 

VwR bzw. des Vergütungskontrollausschusses und der bzw. des Verwaltungsratsvor-

sitzenden. Dadurch soll die Kontrollfunktion des VwR sichergestellt werden. 

 

Gemäß § 11 Abs. 8, Nr. 14 IBG-E fällt zukünftig auch die Entscheidung über die Ein-

gehung von Beteiligungen der IB.SH in den Zuständigkeitsbereich der GTV, die bisher 

nach § 16 Abs. 2, Nr. 17 der Satzung dem VwR oblag. Vor Abschaffung der GTV fiel 

diese Aufgabe ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der GTV. Der Begriff der Betei-

ligung in § 11 Abs. 8, Nr. 14 IBG-E bezieht sich auf die strategischen Beteiligungen 

der IB.SH, die die finanziellen Interessen des Landes als Anstalts- und Gewährträger 

berühren, wie z.B. die NordwestLotto S.-H. GmbH & Co. KG und die Landgesellschaft 

S.H. mbH.  

Nicht erfasst sind in § 11 Abs. 8, Nr. 14 IBG-E die stillen oder offenen Förderbeteili-

gungen der IB.SH zur Eigenkapitalstärkung nach § 7 Abs. 1, Satz 2 IBG. Diese sollen 

nicht in die Entscheidungskompetenz der GTV fallen und sind daher explizit ausge-

nommen. Vor einer Beschlussempfehlung des VwR und einer abschließenden Ent-

scheidung der GTV über die Eingehung einer strategischen Beteiligung muss in ent-

sprechender Anwendung von § 65 Abs. 2 LHO i.V.m. § 16 IBG die Zustimmung des 

Finanzministeriums eingeholt werden. 
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Zu 6. (§17) 
Die Neufassung von § 17 soll Zuständigkeit, Inhalt und Umfang der staatlichen Aufsicht 

über die IB.SH verständlicher und transparenter regeln. Die bisher im Gesetz enthal-

tene Fußnotenregelung und der Verweis auf § 50 LVwG, der wiederum auf andere 

gesetzliche Regelungen verweist, verkomplizieren die Gesetzesanwendung unnötig.  

In der Überschrift zu § 17 IBG-E wird bereits klargestellt, dass die Aufsicht des Landes 

eine Rechtsaufsicht ist. Die Aufsichtsbehörde hat lediglich die Rechtmäßigkeit des 

Handelns der IB.SH zu überwachen, und nicht - wie bei einer Fachaufsicht - auch die 

Zweckmäßigkeit des Handelns. 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß Absatz 1 das Finanzministerium. Damit wird 

der Inhalt der Zuständigkeitsregelung in der Fußnote in den Gesetzeswortlaut über-

nommen. Absatz 2 regelt den Umfang der Aufsicht und gibt den Regelungsinhalt von 

§ 52 Satz 1 LVwG wieder. Gemäß Absatz 2, Satz 2 stehen der Aufsichtsbehörde die 

Aufsichtsmittel der Kommunalaufsicht nach §§ 122 bis 131 GO in entsprechender An-

wendung zur Verfügung. Dies sind insbesondere das Auskunftsrecht (§ 122 GO), das 

Beanstandungsrecht (§ 123 GO), das Anordnungsrecht (§ 124 GO), die Möglichkeit 

der Ersatzvornahme (§ 125 GO) und die Bestellung eines Beauftragten (§ 127 GO). 

 
Artikel 2 
Aufgrund der Regelung der formellen Insolvenzunfähigkeit der IB.SH in § 4 Abs. 4 IBG-E 

ist die Regelung des § 52 S. 4 LVwG zu streichen.  
Mit der Ergänzung im zweiten Halbsatz von § 52 S. 3 LVwG wird die Rechtsgrundlage 

für eine anderweitige Regelung, als sie § 52 S. 3 LVwG vorsieht, in § 4 Abs. 4 IBG-E 

geschaffen.  
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